
 
 

 
Wegleitung Lohnforderung 

 
1. Berechnungsgrundlage 

 
1.1 Grundlage 
 

Bei der Berechnung arbeitsrechtlicher Ansprüche sind die durchschnittlichen Anzahl von Arbeitstagen pro Monat zu 
berücksichtigen. Kalendermonate weisen – je nach konkretem Monat und Kalenderjahr, eine unterschiedliche Anzahl 
Werk- und Kalendertage aus. Bei einer Fünf-Tage-Arbeitswoche (Vollzeitpensum) ergibt sich folgende Berechnung: 
 

52 x 5 Arbeitstage = 260 Arbeitstage pro Jahr (21.67 pro Monat) 
 
Da ein Kalenderjahr jedoch 1 Tag mehr als 52 Wochen à 7 Kalendertage (364 Tage) zählt, also 365 Tage, sind zu den 
260 Arbeitstagen noch 1 Tag zu addieren. Ein Jahr hat demnach  
 

52 x 5 + 1 Arbeitstage = 261 Arbeitstage pro Jahr (21.75 pro Monat) 
 
Schaltjahre (366 Jahrestage) sowie die Feiertage nehmen auf die Berechnung keinen Einfluss. 

 
 

1.2 Berechnung von Teilzeitverhältnissen 
 

Bei Teilzeitverhältnissen ist die Berechnungsweise entsprechend anzupassen bzw. ins Verhältnis zu setzen.   
Für beispielsweise ein 40%-Arbeitspensum mit 2 Arbeitstagen pro Woche, ergibt sich folgende Formel:  
 

8.75 Arbeitstage pro Monat / {[(52 Wochen x Anzahl Arbeitstage pro Woche) + 1 Tag] / 12 Monate}. 
 

 
1.3 Berechnung von nichtbezogenen Ferientagen in CHF   

Nachfolgende Formel deckt sich im Resultat mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für offene Lohnforderung 
aus nicht bezogenen Ferientagen: 
 
[Anzahl geschuldeter Ferientage dividiert durch (Anzahl durchschnittliche Arbeitstage pro Jahr subtrahiert mit Anzahl 

geschuldeter Ferientage) multipliziert mit 100] = Ferienlohn in Prozenten des Jahreslohns. 
 
Beispiel: Bei 4 Ferienwochen würde der Ferienlohn demnach 8.33% des Brutto-Jahreslohns betragen  
 

[20 Ferientage / (260 Arbeitstage pro Jahr – 20 Ferientage) x 100] 
 

 
1.4 Berechnung von Überstunden oder Mehrstundenarbeit in CHF 
 

Bei der Entschädigung von Überstunden oder geleisteten Mehrstunden ist der Stundenansatz zu berechnen. Bei 
einem Vollzeitpensum und Fünf-Tage-Woche lautet die Berechnung wie folgt:  
 

[(Monatssalär dividiert durch 21.75 durchschnittliche Arbeitstage pro Monat) dividiert durch Anzahl vertragliche 
Arbeitsstunden pro Tag] 

 
Beispiel: Bei einem monatlichen Fixsalär von CHF 4000.00 und einer Tagesarbeitszeit von 8.4 Stunden beträgt der 
Stundenlohn demnach CHF 21.90. Formel: [(4000.00 / 21.75) / 8.4].  
 

 
1.5 Hinweis Berechnung Kündigungsfrist 

 

Die Kündigungsfrist wird nicht ab Zugang der Kündigung, sondern vom nächstzulässigen Kündigungstermin her 
gerechnet. Andere vertragliche Abrede vorbehalten, fällt der Kündigungstermin dabei jeweils auf das Ende eines 
Kalendermonats (Art. 335c OR). Ein Beispiel: Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate; die Postübergabe der 
Kündigung oder die Konkurseröffnung findet am 24. Februar statt; der Zugang der Kündigung ist tags darauf, am 25. 
Februar. Die Kündigungsfrist läuft demnach vom 1. März bis am 31. Mai.  



 
 
 
 

2. Beispiel Lohnforderung   
 
2.1 Konkurseröffnung im Beispiel ist der 28.02.2025 

 
 

 


